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3) Welches Entgelt und welche Entschädigung können verlangt werden? 

a) Entgelt 

Typischerweise wird die Verpflichtung zur Bestellung einer Dienstbarkeit gegen 
Zahlung eines Entgelts gewährt. Die Pflicht des Netzbetreibers bzw. Versorgers zur 
Zahlung eines Entgelts kann nicht zum dinglichen Rechtsinhalt, der in das Grund-
buch eingetragen wird, gemacht werden. Sie ist vielmehr daneben selbstständig 
oder als Teil des schuldrechtlichen Grundgeschäfts (zuvor unter 2)d)bb)) zu ver-

einbaren und wirkt grundsätzlich nur zwischen den Parteien der Vereinbarung.  

Die Höhe des Entgelts ist bei freiwilliger Einräumung grundsätzlich frei verhandel-
bar. Es kommt sowohl die Zahlung eines einmaligen Entgelts auf die Dauer des Be-
stands der Anlage als auch eine fortlaufende Entgeltzahlung in Betracht.  

Bemessungsgrundlage der Höhe der Entschädigung für eine Grundstücksbelastung 
ist grundsätzlich die Differenz des Verkehrswertes der betroffenen Grundstücks-
fläche ohne die Belastung zu dem belasteten Verkehrswert. Der Grad der Beein-
trächtigung ist dann pro in Anspruch genommenem Quadratmeter zu berechnen. 
Als Anhaltspunkt für eine mögliche Wertminderung durch ein Leitungsrecht können 
die folgenden Prozentangaben dienen, die sich auf den unbelasteten Bodenwert der 

vom Schutzstreifen bedeckten Fläche beziehen: 

Praxistipp: Die Fälligkeit zur Zahlung des Entgelts sollte an die Eintragung der 
Dienstbarkeit im Grundbuch und den Nachweis der Eintragung geknüpft werden. 
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 Wohnungsgrundstücke Gewerbegrundstücke 

Keine oder unwesentli-
che Beeinträchtigung 

10-30 % 10-20 % 

Teilweise einge-
schränkte Nutzungs-
möglichkeit 

30-70 % 20-55 % 

Stark eingeschränkte 
Nutzungsmöglichkeit 

70-80 % 55-80 % 

Der Prozentsatz für eine Überspannungsentschädigung von landwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücken ist üblicherweise bei 15 bis 20 % des jeweiligen Verkehrs-
wertes einzuordnen.5 

Wenn mit der Bestellung eine Eintragung im Wege der Enteignung nach § 45 EnWG 
abgewendet wurde (nachfolgend IV.), sind bei der Bemessung des zu zahlenden 
Entgelts die Grundsätze über die Ermittlung der Entschädigung bei Enteignungen 
anwendbar. 

b) Entschädigung 

Neben dem eigentlichen Entgelt, das für die Einräumung der Dienstbarkeit gezahlt 
wird, werden in der Praxis häufig (pauschalierte) Entschädigungen vereinbart.  

Insbesondere bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken können Flur- und Aufwuchsschäden einschließlich Folgeschäden auf-
treten. Grundstückseigentümer lassen sich vor diesem Hintergrund oftmals nur bei 
Vereinbarung einer entsprechenden Kostentragung durch den aus der Dienstbarkeit 
berechtigten Netzeigentümer/-betreiber auf die Einräumung einer Dienstbarkeit 
ein. In den Vertragsverhandlungen werden darüber hinaus zum Teil weitere Scha-
densarten geltend gemacht, z. B. für den Fall, dass das in Anspruch genommene 
Grundstück später Bauland wird oder auf diesem ausbeutungsfähige Bodenschätze 
gefunden werden (sog. Bauland- und Bodenschatzklausel). Auch eine Pauschale für 
den Aufwand oder die Wirtschaftserschwernisse des Grundstückseigentümers sind 

nicht unüblich. 

 
5  Vgl. OLG Hamm, Urteil vom 17.02.1970 - 10 U 118/69; BGH, Urteil vom 23.11.1972 – III ZR 

77/70; BGH, Urteil vom 01.02.1982 – III ZR 100/80. 
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4) Wie wird der Ausübungsbereichs der Dienstbarkeit festgelegt? 

Um den genauen Bereich des Grundstücks, auf den sich die Dienstbarkeit bezieht, 
bestimmen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann der Ausübungs-
bereich rechtsgeschäftlich durch die eindeutige Bezeichnung im Rahmen der Ein-
tragungsbewilligung in das Grundbuch festgelegt werden (siehe zuvor unter 2)b)).  

Eine zweite (vorzugswürdige) Möglichkeit besteht darin, den Ausübungsbereich ei-
ner Dienstbarkeit der tatsächlichen Ausübung durch den Berechtigten zu über-
lassen.  

Die Möglichkeit der Festlegung durch tatsächliche Ausübung hat der BGH trotz ver-
einzelter Bedenken aus der obergerichtlichen Rechtsprechung zu Leitungsrechten 
mit Bauverboten ausdrücklich zugelassen.6  

Andernfalls hat die einvernehmliche Änderung des Ausübungsbereichs durch 
schuldrechtliche Vereinbarung zu erfolgen. Aus der schuldrechtlichen Vereinba-
rung folgt ein Anspruch auf die Bestellung der inhaltsgleichen dinglichen Sicherung 
an dem bisher nicht belasteten Grund(steil). Die Änderung wird dann wieder durch 

 
6  BGH, Beschluss vom 16.02.1984 – V ZB 8/83 und Urteil vom 03.05.2002 – V ZR 17/01. 

Praxistipp: Bei der Beurkundung sollte auf die Grundstückskarte mit entspre-
chender Einzeichnung des Bereichs Bezug genommen werden. Bei der Beglaubi-
gung muss der Text einen Hinweis auf einen Plan mit Einzeichnung des Aus-
übungsbereichs enthalten und dieser Plan bei der Beglaubigung auch vorliegen 
oder der Ausübungsbereich genau beschrieben werden. Bei einer echten Teilbe-

lastung muss eine amtliche Karte vorliegen. 

Praxisbeispiel: „Der Ausübungsbereich der beschränkten persönlichen Dienstbar-
keit wird durch den tatsächlichen Verlauf der Leitungen bzw. Standort der Anlagen 

bestimmt.“ 

Praxistipp:  Dies ist gerade im Bereich von Leitungsrechten bedeutsam und emp-
fehlenswert.  Falls die Versorgungseinrichtungen nach der Verlegung bzw. Errich-
tung vom zunächst angedachten Trassenverlauf abweichen, ist dann keine Ände-
rung der Dienstbarkeit durch erneute Einigung und Eintragung in das Grundbuch 
erforderlich.  
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Einigung und Eintragung in das Grundbuch eingetragen (siehe dazu schon zuvor un-
ter 2)b)). Bis zur Änderung der Dienstbarkeit durch Eintragung im Grundbuch hat 
der Grundstückseigentümer die bereits durch schuldrechtliche Vereinbarung fest-
gelegte Ausübung der Dienstbarkeit an der neuen Stelle zu dulden. 

5) Wann kann der Grundstückseigentümer eine Verlegung der Leitun-
gen/Anlagen verlangen und wer trägt die Kosten der Verlegung? 

aa) Verlegungsanspruch 

Der Eigentümer eines mit einer Dienstbarkeit belasteten Grundstücks kann nach 
§ 1023 Abs. 1 Satz  1 BGB eine Verlegung der Ausübung an eine andere Stelle verlan-
gen, sofern diese für den Berechtigten (z. B. Netzbetreiber) ebenso geeignet ist und 
die Ausübung des Leitungsrechts an der aktuellen Stelle des belasteten Grundstücks 
den Grundstückseigentümer besonders beschwert und sich die jeweilige Ausübung 
der Dienstbarkeit auf einen Teil des belasteten Grundstücks beschränkt.  

Ob die Ausübung an der bisherigen Stelle für ihn besonders beschwerlich ist, ist 
durch Interessenabwägung der Beteiligten und einen Vergleich der beiden Aus-
übungsmöglichkeiten zu ermitteln. Eine besondere Beschwerlichkeit liegt vor, wenn 
die Ausübung an der bisherigen Stelle erhebliche Nachteile und nicht nur bloße Un-

bequemlichkeiten bzw. Lästigkeiten mit sich bringt. 

Der Verlegungsanspruch des Grundstückseigentümers bezieht sich grundsätzlich 
jedoch nur auf eine andere für den Berechtigten ebenso geeignete Stelle inner-
halb desselben Grundstücks. Diese muss dem Berechtigten die gleichen Vorteile 

Praxisfall:  Auf dem landwirtschaftlich genutzten Grundstück des Bauern verläuft 
eine 20-kV-Leitung des Netzbetreibers, die durch eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit gesichert ist. Der Bauer (zugleich Eigentümer des Grundstücks) 
plant die Errichtung von Stallungen auf dem Dienstbarkeitsstreifen.   

Kann er vom Netzbetreiber eine Verlegung verlangen?  
Wer trägt gegebenenfalls die Kosten für eine Verlegung? 

Praxisfall-Lösung: Eine besondere Beschwerlichkeit dürfte z. B. anzunehmen 
sein, wenn der Grundstückseigentümer das Grundstück auf der Ausübungsstelle 
bebauen will. Im obigen Praxisfall hätte der Bauer also einen Verlegungsanspruch 
gegen den Netzbetreiber.  
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